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Text 

Verordnungsermächtigung für Krisensituationen 

§ 9a. (1) Im Falle einer Katastrophe, Epidemie, Pandemie, terroristischen Bedrohung, kriegerischen 
Auseinandersetzung oder sonstigen Krisensituation hat der Bundesminister für Gesundheit und Frauen, wenn die 
notwendige Versorgung der Bevölkerung sonst ernstlich und erheblich gefährdet wäre, durch Verordnung 
Ausnahmen von den §§ 2, 3, 5, 6 und 7 dieses Bundesgesetzes zu treffen, soweit und solange dies auf Grund der 
besonderen Situation erforderlich ist und der Schutz des Lebens und der Gesundheit von Mensch und Tier 
gewahrt bleibt. 

(2) Eine Verordnung gemäß Abs. 1 gilt höchstens für sechs Monate. 


